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 Veröffentlicht am 10.06.1948

Norm

DSt 1872 §2 H

Rechtssatz

Dem Anwalt ist es unter keinen Umständen gestattet, schriftliche Mitteilungen, welchen Inhaltes immer, unter

Umgehung des Untersuchungsrichters in die Außenwelt zu bringen. Die Überschreitung der im Verkehrs mit

Untersuchungshäftlingen von der Strafprozeßordnung gezogenen Schranken verstößt gegen die Berufsp:ichten und

verletzt Ehre und Ansehen des Standes.
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